
Die«orangeSerie»
Abnächstem Jahr gilt einneuer
Landes-Gesamtarbeitsvertrag.
«eXpresso» stellt die Neuerun-
gen in neun Artikeln vor. Die
einzelnen Themen:
1. Ferien
2. Arbeitszeit
3. Definition Saisonbetriebe
und die Folgen daraus für
dieMitarbeitenden

4. Mindestlöhne
5. 13. Monatslohn
6.mögliche Lohnreduk-
tionen

7. Überstundenregelung
8. bezahlte Aus- undWeiter-
bildung

9. Vaterschaftsurlaub und
Schiedsgericht

Weil der L-GAV orangefarbig
ist, benutzen wir die Farbe
Orangeauchbeiden jeweiligen
Fotos zumArtikel.
DieArtikel publizierenwir laufendauchauf
unsererHomepage:www.expresso.ch.
Der neue L-GAVwirddenMitgliedernder
Hotel&GastroUnionbis spätestensEnde
Jahr zugestellt.

Serie L-GAV 2010

nahmen bilden Aushilfeverträge
(unregelmässige einzelne Einsät-
ze, meist im Stundenlohn) oder
kurze befristete Verträge. In die-
sen Fällen kann der Ferienlohn
monatlich ausbezahltwerden.Bis-
lang betrug diese Ferienentschä-
digung 8,33 Prozent. Neu gibt es
10,65 Prozent. Sind diese Aushil-
fendas ganze Jahr tätig, dürfen sie
auch fünfWochenFerienmachen.
Allerdings sind diese dann unbe-
zahlt, weil sie den Lohn für die Fe-
rienzeit jedenMonat erhalten.
«DieneueRegelungdient allen»,

freut sich Stefan Unternährer, Ge-
schäftsleitungsmitgliedderHotel&
Gastro Union und Verhandlungs-
leiter der Arbeitnehmerorganisa-
tionenbeimneuenL-GAV: «Fürvie-
le Mitarbeiter gibt es mehr Ferien
und für die Arbeitgeber ist die
Abrechnung viel einfacher. Auch
bei dieser Neuregelung gilt der
Leitsatz der gesamten L-GAV-

Verhandlungen:Gut für die ganze
Branche!»

mario.gsell@gastronews.ch

Heute ist die Ferienregelung ganz
schön kompliziert. Wer 41 Stun-
den pro Woche arbeitet, hat vier
Wochen Ferien zugute. Wer 42
Stundenarbeitet, hat fünfWochen
Ferien.TeilzeitangestellteundAus-
hilfenhabenheute inderRegelnur
vierWochen Ferien.
NeuhabenalleMitarbeiterinnen

undMitarbeiter – auch Teilzeitan-
gestellte undAushilfen – fünfWo-
chen Ferien. Also 35 Kalenderta-
gepro Jahroder2,92Kalendertage
proMonat. Für ein angebrochenes
Arbeitsjahr besteht ein anteils-
mässiger Anspruch auf Ferien.

Mindestens zweider fünf
WochenFerienmüssen
zusammenhängendsein.

Eine Ausbezahlung der Ferien
während der Dauer des Arbeits-
verhältnisses ist normalerweise
nicht erlaubt. Die einzigen Aus-
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Ob Ferien am Meer oder in der Schweiz: Dank dem neuen Landes-Gesamtarbeitsvertrag kommen viele
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gastgewerbes in den Genuss von einer Woche mehr Ferien.

Beitrag1:Jetzt gibt es fünf
WochenFerien für alle!
Am1.Januar 2010 tritt derneueLandes-Gesamtarbeitsvertrag (L-GAV) inKraft. Er gilt für alle, die im
Gastgewerbearbeiten. «eXpresso»stellt diewichtigstenÄnderungen ineinerSerie vor.Diesmalgeht es
umdieschönsteZeit imJahr: nämlichum IhreFerien.HierDetails derneuenRegelung.
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Gastgewerbler feiern den neuen L-GAV. Schauen Sie sich den neuen
interaktiven Film an auf www.hotelgastrounion.ch.


